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Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln

Gemäß Anhang 1 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

1. Mindestanforderungen für die Benutzung mobiler, selbstfahrender oder 

nicht selbstfahrender, Arbeitsmittel

1.9 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass selbstfahrende 

Arbeitsmittel nur von Beschäftigten geführt werden, die hierfür 

geeignet sind und eine angemessene Unterweisung erhalten haben. 

ID 017491

Technische Regeln zur BetrSichV

ID 017492

TRBS 2111

TRBS 2111 Teil 1

TRBS 2121 Teil 4

TRBS 1116

2

3

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS-2111.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS-2111-Teil-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1116.html
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Voraussetzungen zum Fahren eines Staplers

… nach § 7 DGUV Vorschrift 68

Der Unternehmer darf mit dem selbstständigen Steuern 

von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand Personen 

nur beauftragen, die …

1. mindestens 18 Jahre alt sind,

2. für diese Tätigkeit geeignet und ausgebildet sind und

3. ihre Befähigung nachgewiesen haben.

Der Auftrag muss schriftlich erteilt werden.

ID 017493

Eignungsbeurteilung

Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 

Die Eignungsbeurteilung ist eine gezielte arbeitsmedizinische Untersuchung von 

Versicherten, die Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten ausüben. Das Ziel ist,

Unfall- und Gesundheitsgefahren für den Betroffenen oder Dritte zu verhindern.

• Allgemeine Untersuchungen

• (allgemeine Anamnese, Arbeitsanamnese, Beschwerden)

• Untersuchung im Hinblick auf die Tätigkeit

• Urinstatus (Mehrfachteststreifen)

• Spezielle Untersuchungen

• Seh- und Hörvermögen

• bei Bedarf auch Blutuntersuchungen

ID 017495
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Befähigte - Beauftragung

Befähigung

Frau / Herr ....................

hat eine Ausbildung zum/

zur Staplerfahrer/in 

erfolgreich abgeschlossen.

Grundlage dieser 

Ausbildung war der

DGUV Grundsatz 308-001

.................................................................

 (Ausbildungsinhalte siehe Rückseite)

Beauftragung

Firma A

Beauftragung

Firma C

Beauftragung

Firma B

Beauftragung

Firma D

ID 017496

Dauer der Fahrerausbildung

Welchen zeitlichen und inhaltlichen

Umfang sollte eine qualifizierte Ausbildung haben?

Welcher Umfang ergibt sich 

aus dem DGUV Grundsatz 308-001?

ID 017497
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Dauer der Fahrerausbildung

• Die Ausbildung in der Stufe 1 „Allgemeine Ausbildung“ sollte sich

über 3 bis 5 Tage bzw. 20 bis 32 Lehreinheiten erstrecken.

• Davon umfasst der theoretische Teil

mindestens 10 Lehreinheiten.

• Eine Lehreinheit beträgt 45 Minuten.

• Die Ausbildungsdauer der Stufe 2 „Zusatzausbildung“ und 

Stufe 3 „Betriebliche Ausbildung“ richtet sich nach 

Geräteart und Einsatzgebiet.

ID 017498
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